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(54) HALTEELEMENT ZUM HALTENDEN FÖRDERN EINES GEGENSTANDS ENTLANG EINER 
FÖRDERSCHIENE UND HÄNGEFÖRDERANLAGE MIT EINER FÖRDERSCHIENE UND 
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(57) Ein Halteelement zum haltenden Fördern eines
Gegenstands entlang einer Förderschiene (2) umfasst
ein eine Breite (b) aufweisendes Tragteil (8) mit einem
Mitnahmeelement zum Mitnehmen des Tragteils (8) von
einem Antriebselement und mit einer Aufnahme (13) zum
Aufnehmen des zu fördernden Gegenstands, sowie ei-
nen schwenkbar an dem Tragteil (8) angelenkten Ab-
standshebel (19), der zwischen einer Ruheposition, in
der der Abstandshebel (19) innerhalb der Breite (b) des
Tragteils (8) angeordnet ist, und einer Arbeitsposition
verlagerbar ist, in der der Abstandshebel (19) in Breiten-
richtung des Tragteils (8) vorsteht.
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Beschreibung

[0001] Der Inhalt der deutschen Patentanmeldung DE
10 2020 201 828.6 wird durch Bezugnahme hierin auf-
genommen.
[0002] Die Erfindung betrifft ein Halteelement zum hal-
tenden Fördern eines Gegenstands entlang einer För-
derschiene sowie eine Hängeförderanlage mit einer För-
derschiene und derartigen Halteelementen.
[0003] DE 10 2010 053 590 B4 offenbart eine Förder-
anlage für Tragetaschen. Um ein geordnetes Aufstauen
von beladenen Tragetaschen zu ermöglichen, sodass in
den Tragetaschen gefördertes Fördergut weitgehend
von Staukräften freigehalten ist, ist vorgesehen, an der
Tragetasche einen Abstandshalter vorzusehen, der zwi-
schen einer Aufhängestelle der Tragetasche und dem
Taschenbeutel angeordnet ist.
[0004] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
das geordnete Aufstauen von beladenen Tragetaschen
zu verbessern.
[0005] Die Aufgabe ist erfindungsgemäß gelöst durch
ein Halteelement mit den im Anspruch 1 angegebenen
Merkmalen sowie durch eine Hängeförderanlage mit den
in Anspruch 12 angegebenen Merkmalen.
[0006] Erfindungsgemäß wurde erkannt, dass ein ver-
bessertes Aufstauen von beladenen Tragetaschen mög-
lich ist, wenn ein Abstandshebel nicht an der Trageta-
sche, sondern an einem Halteelement angeordnet ist.
Insbesondere ist der Abstandshebel Bestandteil des Hal-
teelements. Ein Halteelement ist insbesondere ein Rol-
ladapter, wie er grundsätzlich aus der DE 10 2005 006
455 A1 bekannt ist. Das Halteelement dient zum halten-
den Fördern eines Gegenstands, insbesondere einer
Tragetasche, entlang einer Förderschiene. Das Haltee-
lement ermöglicht aber auch ein haltendes Fördern meh-
rerer Gegenstände, insbesondere mehrerer Trageta-
schen.
[0007] Das Halteelement umfasst ein eine Breite auf-
weisendes Tragteil. Die Breite erstreckt sich insbeson-
dere in Förderrichtung des Halteelements. Die Förder-
richtung wird insbesondere durch die Förderschiene vor-
gegeben, entlang der das Halteelement gefördert wird.
Das Tragteil ist insbesondere einteilig ausgeführt. Das
Tragteil weist ein Mitnahmeelement auf. Das Mitnahme-
lement ist insbesondere in einem Bereich des oberen
Endes des Tragteils angeordnet. Insbesondere ist das
Mitnahmelement im Betrieb der Hängeförderanlage in-
nerhalb der Förderschiene angeordnet, um mit dem An-
triebselement mechanisch zusammen zu wirken. Das
Mitnahmeelement dient zum Mitnehmen des Tragteils
von einem Antriebselement, insbesondere einer An-
triebskette. Das Antriebselement ist insbesondere in
und/oder an der Förderschiene einer Hängeförderanlage
angeordnet, in und/oder an der Förderschiene befestigt
und/oder darin integriert. Das Tragteil weist ferner eine
Aufnahme auf. Die Aufnahme dient zum Aufnehmen des
zu fördernden Gegenstands. Die Aufnahme ist insbeson-
dere als Aufnahmeöffnung ausgeführt. Die Aufnahme ist

insbesondere in einem Bereich eines unteren Endes des
Tragteils angeordnet. Als unteres Ende des Tragteils
wird der Bereich verstanden, der der Förderschiene ab-
gewandt ist, wenn das Halteelement zum haltenden För-
dern an der Förderschiene angeordnet ist. Das untere
Ende des Tragteils bildet insbesondere einen unteren
Abschluss des Tragteils.
[0008] Der Abstandshebel ist an dem Tragteil
schwenkbar angelenkt. Insbesondere ist der Abstands-
hebel um eine Schwenkachse schwenkbar angelenkt.
Die Schwenkachse ist insbesondere parallel zu einer
Rollenachse orientiert. Um die Rollenachse können eine
oder mehrere Rollen drehbar an dem Tragteil gelagert
angeordnet sein, um ein Abrollen des Halteelements ent-
lang der Förderschiene zu ermöglichen. Ein Verlagern
des Halteelements entlang der Förderschiene in der För-
derrichtung ist durch Abrollen und somit mit reduziertem
Kraftaufwand sichergestellt. Der Abstandshebel ist zwi-
schen einer Ruheposition und einer Arbeitsposition ver-
lagerbar, insbesondere klappbar. Die Ruheposition ist
eine Standardposition. Die Arbeitsposition ist eine Ab-
standsposition. In der Ruheposition ist der Abstandshe-
bel innerhalb der Breite des Tragteils angeordnet. Das
bedeutet, dass der Abstandshebel in Breitenrichtung des
Tragteils nicht vorsteht. Die Standardposition kennzeich-
net den typischerweise vorliegenden Normalzustand des
Abstandshebels. In der Standardposition ermöglicht das
Halteelement ein platzsparendes Fördern und Anordnen
der zu fördernden Gegenstände. Es ist insbesondere
denkbar, dass die Breite des Tragteils mit dem Abstands-
hebel in der Standardposition kleiner ist als die Breite
des zu fördernden Gegenstands. Insbesondere können
sich Gegenstände unterschiedlicher Dicken in Förder-
richtung der Förderschiene ausgleichen. Die Breitenrich-
tung des Tragteils und des Gegenstands sind jeweils pa-
rallel zu der von der Förderschiene vorgegebenen För-
derrichtung orientiert. In der Arbeitsposition steht der Ab-
standshebel in Breitenrichtung des Tragteils vor. Die Ab-
standsposition stellt einen Nicht-Normalzustand des Hal-
teelements dar. Der Nicht-Standardzustand tritt im Be-
trieb einer Hängeförderanlage nur ausnahmsweise und
insbesondere im Einzelfall auf. Mit der Abstandsposition
kann der Abstand zwischen zwei benachbarten Haltee-
lementen zuverlässig und auf einen festlegbaren Ab-
stand eingestellt werden.
[0009] Dadurch, dass der Abstandshebel am Tragteil
angelenkt ist, ist gewährleistet, dass benachbarte Halte-
elemente in einer Stauanordnung mit einem definierten
Abstand zueinander angeordnet sind. Ein Auflaufen und
insbesondere ein Übereinanderschieben einzelner Hal-
teelemente in der Förderschiene ist dadurch zuverlässig
ausgeschlossen. Der Abstandshebel wirkt unmittelbar
dort, wo die Halteelemente manipuliert werden, also mit
der Förderkraft zum Fördern der Halteelemente beauf-
schlagt werden. Der erfindungsgemäße Abstandshebel
wirkt unmittelbar, also direkt.
[0010] Eine Ausführung des Abstandshebels gemäß
Anspruch 2 ermöglicht eine zuverlässige Sicherstellung
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des Abstands zwischen zwei benachbarten Halteele-
menten, insbesondere zwischen zwei benachbarten Ge-
genständen. Insbesondere ist der Abstandshebel in der
Ruheposition und in der Arbeitsposition jeweils selbstsi-
chernd am Tragteil angeordnet. Ein unbeabsichtigtes
Verlagern des Abstandshebels aus der Ruheposition
oder aus der Arbeitsposition ist zuverlässig verhindert.
[0011] Ein Kraftspeicherelement gemäß Anspruch 3
vereinfacht die zuverlässige Anordnung des Abstands-
hebels in die Ruheposition und in die Arbeitsposition. Ins-
besondere ist das Kraftspeicherelement schwenkbar an
dem Abstandshebel und/oder schwenkbar an dem Trag-
teil angelenkt.
[0012] Ein Federelement als Kraftspeicherelement ge-
mäß Anspruch 4 ermöglicht eine unkomplizierte Ausfüh-
rung des Halteelements. Insbesondere ermöglicht das
Federelement eine jeweils zuverlässige Überführung
des Abstandshebels in die Ruheposition und in die Ar-
beitsposition.
[0013] Alternativ kann der Abstandshebel mit Kraft-
speicherelement als Sicherungsbolzen mit Federring
oder als Klappsplint ausgeführt sein. Das Umklappen des
Abstandshebels von der Standardposition in die Ab-
standsposition und zurück ist dadurch vereinfacht. Si-
cherungsbolzen mit Federring oder Klappsplinte stehen
als standardisierte, insbesondere genormte Bauteile
kostengünstig zur Verfügung. Die Ausführung eines der-
artigen Halteelements ist unkompliziert und kosteneffek-
tiv. Die Kraftspeicherfunktion ist bei dem Sicherungsbol-
zen mit Federring oder bei dem Klappsplint inhärent vor-
handen, also impliziert. Zusätzliche Bauteile werden ver-
mieden. Die Gesamtzahl der Bauteile ist reduziert.
[0014] Eine Anordnung des Federelements gemäß
Anspruch 5 vereinfacht die selbstsichernde Anordnung
des Abstandshebels.
[0015] Eine Ausgestaltung des Halteelements gemäß
Anspruch 6 ist konstruktiv unaufwändig.
[0016] Mindestens eine drehbare Rolle gemäß An-
spruch 7 ermöglicht die Förderung des Halteelements
entlang der Förderschiene mit reduziertem Kraftauf-
wand.
[0017] Die Ausführung der Aufnahme gemäß An-
spruch 8 ist unkompliziert und zuverlässig. Ein unbeab-
sichtigtes Lösen des geförderten Gegenstands von dem
Halteelement ist ausgeschlossen. Die Öffnung der Auf-
nahme ist im Wesentlichen senkrecht zur Förderrichtung
orientiert. Es ist alternativ denkbar, dass die Aufnahme
als rahmenartige Öffnung ausgeführt ist, wobei der Rah-
men entlang seines Umfangs zumindest eine Unterbre-
chung aufweisen kann. Der Rahmen ist dann offen aus-
geführt.
[0018] Ein Identifikationsmittel gemäß Anspruch 9
dient zur besseren Nachverfolgung des Halteelements
und insbesondere des mittels des Halteelements geför-
derten Gegenstands in der Hängeförderanlage.
[0019] Eine Anlagefläche gemäß Anspruch 10 verbes-
sert ein kontrolliertes Anliegen eines benachbarten Hal-
teelements. Die Anlagefläche dient zum Anliegen des

Abstandshebels eines benachbarten Halteelements. Die
Anlagefläche weist insbesondere eine Kontur auf, die mit
einer Kontur des Abstandshebels des benachbarten Hal-
teelements in einem freien Endabschnitt korrespondiert.
[0020] Die Ausführung des Abstandshebels gemäß
Anspruch 11 verbessert das definierte Anliegen des Ab-
standshebels an einem benachbarten Halteelement.
[0021] Eine Hängeförderanlage gemäß Anspruch 12
weist im Wesentlichen die Vorteile der Halteelemente
auf, worauf hiermit verwiesen wird. Bei der Hängeförder-
anlage ist ein sicheres und definiertes Aufstauen von Ge-
genständen, insbesondere von Tragetaschen sicherge-
stellt. Es ist insbesondere ausgeschlossen, dass eine
Staukraft, die aufgrund unzureichenden Abstands be-
nachbarter Tragetaschen wirkt, dazu führt, dass die Hal-
teelemente sich in der Förderschiene entlang der För-
derrichtung überlappen. Die Hängeförderanlage ge-
währleistet ein störungsfreies Aufstauen und wieder Wei-
terfördern der Halteelemente und der daran haltend ge-
förderten Gegenstände.
[0022] Eine Öffnungsstation gemäß Anspruch 13 ver-
einfacht das Verlagern des Abstandshebels in die Ab-
standsposition. Insbesondere ermöglicht die Öffnungs-
station ein unkompliziertes und unmittelbares Umklap-
pen des Abstandshebels in die Abstandsposition. Insbe-
sondere wird der Abstandshebel während seiner Förde-
rung entlang der Förderrichtung durch Zusammenwirken
mit einem Öffnungselement der Öffnungsstation auto-
matisch, insbesondere aus der Standardposition, in die
Abstandsposition überführt. Das Öffnungselement ist
insbesondere ein statisches Element. Das Öffnungsele-
ment wirkt passiv. Das Öffnungselement ist insbesonde-
re als ortsfeste Kufe ausgeführt. Das Öffnungselement
ist insbesondere im Bereich der Förderschiene angeord-
net und insbesondere an der Förderschiene befestigt.
Die Befestigung des Öffnungselements der Förderschie-
ne kann integral oder mittels mindestens eines Befesti-
gungselements wie Befestigungsschrauben erfolgen.
[0023] Eine Schließstation gemäß Anspruch 14 er-
möglicht ein unkompliziertes Verlagern des Abstandshe-
bels, also die Überführung des Abstandshebels, insbe-
sondere aus der Abstandsposition, in die Standardposi-
tion. Insbesondere erfolgt das Überführen des Abstands-
hebels in die Schließposition automatisch durch Zusam-
menwirken des Abstandshebels mit einem Schließele-
ment während der Förderung des Abstandshebels ent-
lang der Förderrichtung. Das Schließelement ist insbe-
sondere ein statisches Element. Das Schließelement
wirkt passiv. Das Schließelement ist insbesondere in der
Hängeförderanlage ortsfest ausgeführt. Das Schließele-
ment ist insbesondere eine ortsfeste Kufe. Das
Schließelement ist insbesondere im Bereich der Förder-
schiene angeordnet und insbesondere an der Förder-
schiene befestigt. Die Befestigung des Schließelements
an der Förderschiene kann integral oder mittels eines
Befestigungselements wie Schrauben erfolgen.
[0024] Sowohl die in den Patentansprüchen angege-
benen Merkmale als auch die in dem nachfolgenden Aus-
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führungsbeispiel des erfindungsgemäßen Halteele-
ments angegebenen Merkmale sind jeweils für sich al-
leine oder in Kombination miteinander geeignet, den er-
findungsgemäßen Gegenstand weiterzubilden. Die je-
weiligen Merkmalskombinationen stellen hinsichtlich der
Weiterbildungen des Erfindungsgegenstands keine Ein-
schränkung dar, sondern weisen im Wesentlichen ledig-
lich beispielhaften Charakter auf.
[0025] Weitere Merkmale, Vorteile und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung eines Ausführungsbeispiels anhand der
Zeichnung. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ausschnittsdar-
stellung einer Förderschiene einer
Hängeförderanlage mit mehreren er-
findungsgemäßen Halteelementen,

Fig. 2 eine Fig. 1 entsprechende Seitenan-
sicht,

Fig. 3 eine Fig. 2 entsprechende Seitenan-
sicht eines Halteelements mit einem
Abstandshebel in einer Arbeitspositi-
on,

Fig. 4 eine vergrößerte Detailansicht des De-
tails IV in Fig. 3,

Fig. 5 eine Fig. 3 entsprechende Ansicht des
Halteelements mit dem Abstandshebel
in einer Ruheposition,

Fig. 6 eine vergrößerte Detailansicht des De-
tails VI in Fig. 5,

Fig. 7 eine Fig. 2 entsprechende Darstellung
mit mehreren, benachbart zueinander
angeordneten Halteelementen mit den
Abstandshebeln in der Ruheposition,

Fig. 8 bis 12 schematische Seitenansichten einer
Öffnungsstation der Hängeförderanla-
ge,

Fig. 13 bis 17 schematische Seitenansichten einer
Schließstation der Hängeförderanlage.

[0026] Eine in Fig. 1 bis 7 nicht näher dargestellte Hän-
geförderanlage 1 umfasst mindestens eine Förderschie-
ne 2, die eine Förderrichtung 3 vorgibt. Je nach Ausge-
staltung der Förderschiene 2 ist die Förderrichtung 3 zu-
mindest abschnittsweise linear. Die Förderrichtung 3
kann zumindest abschnittsweise eine Krümmung auf-
weisen. Insbesondere kann die Förderrichtung 3 gegen-
über der Horizontalen zumindest abschnittsweise nach
oben oder nach unten geneigt oder gekrümmt ausgeführt
sein, um Höhenunterschiede in der Hängeförderanlage

1 zu überwinden.
[0027] Die Förderschiene 2 ist als Hohlkastenprofil
ausgebildet. In der Förderschiene 2 ist ein nicht darge-
stelltes Antriebselement in Form einer Antriebskette an-
geordnet, die mittels nicht dargestellter Antriebsmittel
entlang der Förderrichtung 3 antreibbar ist. Die Antriebs-
kette kann insbesondere in Form einer sogenannten Rol-
lenkette ausgeführt sein, die Rollen aufweist, die in ge-
ringem Abstand voneinander mittels Verbindungsla-
schen miteinander verbunden sind. Die rollenverbinden-
den Bolzen können nach unten vorstehende, als Mitneh-
mer dienende bolzenförmige Verlängerungen aufwei-
sen. Die Bolzen mit den Mitnehmern verlaufen normal
zur Förderschiene 2 in einer durch die Förderrichtung 3
aufgespannten Vertikalebene. Die Antriebskette ist in
Richtung der Bolzen, also senkrecht und quer zur För-
derrichtung 3 in der Förderschiene 2 geführt und gehal-
ten.
[0028] Bezüglich des Aufbaus und der Funktion der
Antriebskette wird ausdrücklich auf die DE 10 2005 006
455 A1 verwiesen.
[0029] Weiterhin sind Halteelemente 4 vorgesehen,
die mittels des Antriebselements in der Förderschiene 2
entlang der Förderrichtung 3 bewegbar sind.
[0030] An einer Unterseite 5 der Förderschiene 2 sind
zwei aufeinander zugerichtete Führungsstege 6 ausge-
bildet, zwischen denen sich in Förderrichtung 3 der För-
derschiene 2 ein Schlitz 7 erstreckt. Der Schlitz 7 ist in
einer Richtung quer und insbesondere senkrecht zur För-
derrichtung 3 durch die beiden Führungsstege 6 be-
grenzt.
[0031] Durch den Schlitz 7 ragt ein flaches Tragteil 8
jedes Halteelements 4 nach unten aus der Förderschiene
2 heraus. Im Bereich seines oberen Endes 9 weist das
Halteelement 4 beiderseits des Tragteils 8 je eine Lauf-
rolle 10 auf, die um eine Drehachse 11 am Tragteil 8
drehbar gelagert sind. Die Laufrollen 10 sind entlang der
Förderrichtung 3 in der Förderschiene 2 verlagerbar. Ins-
besondere sind die Laufrollen 10 jeweils auf einem der
Führungsstege 6 abgestützt. Es ist also nur ein Paar von
Laufrollen 10 vorhanden, wobei die Drehachse 11 für
beide Laufrollen 10 identisch ist. Das Halteelement 4
kann um die Drehachse 11 in der Förderschiene 2 pen-
deln.
[0032] Das Tragteil 8 weist im Bereich eines unteren
Endes 12 eine Aufnahme 13 auf, in die ein Haken eines
Gegenstands, insbesondere einer Tragetasche oder ei-
nes Kleiderbügels einhängbar ist. Dadurch ist der Ge-
genstand an dem Halteelement 4 zuverlässig und unver-
lierbar gehalten. Das Halteelement 4 dient zum halten-
den, insbesondere hängenden, Fördern des Gegen-
stands. Die Aufnahme 13 ist als geschlossene Aufnah-
meöffnung ausgeführt. Die äußere Kontur der Aufnah-
meöffnung ist im Wesentlichen dreieckförmig. Es sind
auch andere Konturen denkbar. Insbesondere ist auch
eine offene Kontur der Aufnahmeöffnung möglich. Die
Aufnahme 13 ist gegenüber einer senkrecht zur Förder-
richtung 3 orientierten Vertikalebene mit einem Nei-
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gungswinkel n geneigt angeordnet.
[0033] Das Halteelement 4 weist ein Identifizierungs-
element 14 auf, bei dem es sich um einen Transponder,
insbesondere einen RFID-Chip, einen Barcode und/oder
einen Strichcode handelt. Das Identifizierungselement
14 verläuft entsprechend der Anordnung des plattenar-
tigen Tragteils 8 in Förderrichtung 3, liegt also mit seiner
Hauptfläche offen quer zur Förderrichtung 3, also zur Sei-
te hin. Es ist damit über ein Identifizierungsgerät eindeu-
tig erfassbar, da es nicht in Überdeckung mit anderen
Identifizierungselementen 14 kommt.
[0034] Ein zu transportierender Gegenstand bleibt
nach dem Einhängen in das Halteelement 4 während
des gesamten Transportvorgangs an diesem Halteele-
ment 4 und ist mit diesem also gleichsam "verheiratet".
Der zu transportierende Gegenstand wird über das Iden-
tifizierungselement 14 und damit das Halteelement 4 ge-
steuert. Da der gesamte Transport von der Antriebskette
her erfolgt, ist es vorteilhaft, wenn das Halteelement 4
während des Transports eine absolut eindeutige Position
relativ zur Antriebskette einnimmt. Zur Erzielung dieses
Effekts dienen die folgenden Maßnahmen:
[0035] Die Förderschiene 2 weist oberhalb der Lauf-
rollen 10 auf einander zugerichtete horizontale Begren-
zungsstege 15, die zwischen sich einen Schlitz 16 be-
grenzen. Durch diesen Schlitz 16 erstreckt sich ein stiel-
artiger Ansatz 17 des Halteelements 4 der einstückig mit
dem Tragteil 8 an dessen oberen Ende 9 ausgebildet ist.
Am oberen Ende des stielartigen Ansatzes 17 ist ein An-
schlag 18 in Form eines Querriegels ausgebildet, dessen
Erstreckung horizontal quer zur Förderrichtung 3 größer
ist als die Breite des Schlitzes 16, sodass bei einem Nei-
gen des Halteelements 4 gegenüber der Förderschiene
2 der Anschlag 18 zur Anlage auf den Begrenzungsste-
gen 15 kommt und somit eine weitere Neigung des Hal-
teelements 4 verhindert ist. Der Ansatz 17 und der An-
schlag 18 haben die Grundform eines Hammers.
[0036] Die Mitnehmer der Antriebskette erstrecken
sich bis unmittelbar oberhalb der Begrenzungsstege 15,
sodass ein zwischen zwei Mitnehmern befindliches Hal-
teelement 4, immer zuverlässig mitgenommen wird, also
nicht außer Eingriff mit dem Mitnehmer kommt. Insbe-
sondere kommen zwei benachbarte Halteelemente 4 in
ihrer stärkst geneigten Stellung nicht zur Anlage anein-
ander. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuwei-
sen, dass benachbarte Halteelemente 4 mindestens in
doppeltem Abstand zweier benachbarter Mitnehmer in
der Förderschiene 2 angeordnet sind. Um dies sicherzu-
stellen, ist eine Breite b der Halteelemente 4 in Förder-
richtung 3 größer als ein Mittenabstand benachbarter
Mitnehmer der Antriebskette.
[0037] An dem Tragteil 8 ist ein Abstandshebel 19 um
eine Schwenkachse 20 schwenkbar angelenkt. Die
Schwenkachse 20 ist insbesondere parallel zur Drehach-
se 11 orientiert. Zwischen dem Tragteil 8 und dem Ab-
standshebel 19 ist ein Kraftspeicherelement 21 in Form
einer Schraubenfeder angeordnet. Das Kraftspeichere-
lement 21 ist an einem ersten Anlenkpunkt 22 an dem

Abstandshebel 19 schwenkbar angelenkt. Das Kraftspei-
cherelement 21 ist an einem zweiten Anlenkpunkt 23
schwenkbar an dem Tragteil 8 angelenkt. Die Wirkungs-
linie des Kraftspeicherelements ist als Strichpunkt-Linie
24 symbolisiert.
[0038] Im Bereich der Schwenkachse 20 umgreift der
Abstandshebel 19 das Tragteil 8 beidseitig entlang der
Schwenkachse 20. Der Abstandshebel 19 ist in diesem
Bereich laschenartig ausgeführt. An einem der Schwenk-
achse 20 abgewandten freien Endbereich 25 ist der Ab-
standshebel 19 im Wesentlichen rohrförmig ausgeführt.
Insbesondere weist der Abstandshebel 19 entlang der
Schwenkachse 20 in dem freien Endbereich 25 eine
Quererstreckung q auf, die größer ist als die Breite B der
Förderschiene 2. Der Abstandshebel 19 ragt seitlich un-
terhalb der Förderschiene 2 in Richtung der Schwenk-
achse 20 vor.
[0039] An dem Endbereich 25 des Abstandshebels 19
ist eine Kontaktfläche 26 vorgesehen, die zum Anliegen
des Abstandshebels 19 an einem benachbarten Haltee-
lement liegt.
[0040] Das Tragteil 8 weist im Bereich des unteren En-
des 12 eine Anlagefläche 27 auf. Die Anlagefläche 27
dient zum Anliegen eines Abstandshebels 19 eines be-
nachbarten Halteelements 4, insbesondere des in För-
derrichtung 3 stromaufwärts angeordneten Halteele-
ments 4, also des nacheilenden Halteelements 4. Ge-
mäß dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist die Anlage-
fläche 27 als muldenförmige Vertiefung an einer, insbe-
sondere in Förderrichtung 3 vorne liegende, Außenseite
des Tragteils 8 ausgeführt. Die Kontur der Anlagefläche
kann auch in einer anderen Form ausgeführt sein. We-
sentlich ist, dass die jeweilige Außenkontur der Kontakt-
fläche 26 und der Anlagefläche 27 zueinander korres-
pondieren, sodass der Abstandshebel 19 eines Haltee-
lements 4 in der Anlagefläche 27 des benachbarten Hal-
teelements 4 zuverlässig und sicher angeordnet ist.
[0041] Der Abstandshebels 19 kann zwischen einer
Arbeitsposition gemäß Fig. 1 bis 4 und einer Transport-
position gemäß Fig. 5 bis 7 verlagert, insbesondere ver-
schwenkt werden.
[0042] In der Arbeitsposition ragt der Abstandshebel
19 in Breitenrichtung an dem Tragteil 8 vor. In der Ar-
beitsposition ist der Abstandshebel im Wesentlichen pa-
rallel zur Förderrichtung 3 orientiert. Im Wesentlichen pa-
rallel heißt, dass eine Winkelabweichung von höchstens
+/- 15°, insbesondere von höchstens +/- 10° und insbe-
sondere von höchstens +/- 5° gegenüber der Förderrich-
tung 3 möglich ist. Insbesondere beträgt die Winkelab-
weichung höchstens +/- 2° und ist insbesondere exakt
parallel. In der Arbeitsposition ist der Abstandshebel 19
mit dem Endbereich 25 maximal beabstanded von einem
zweiten Anschlagelement 31 angeordnet. In der Arbeits-
position liegt der Abstandshebel 19 mit einem einteilig
angeformten Überstandsabschnitt 33 an einem ersten
Anschlagelement 30 an. Der Überstandsabschnitt 33 ist
an einem dem Endbereich 25 des Abstandshebels 19
gegenüber liegenden Ende angeordnet. Das zweite An-
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schlagelement 31 ist insbesondere einteilig mit einem
die Aufnahme 13 umgebenden Rahmen 32 ausgeführt.
[0043] In der Ruheposition ist der Abstandshebel 19
im Wesentlichen senkrecht zur Förderrichtung 3 orien-
tiert. Im Wesentlichen senkrecht bedeutet, dass der Win-
kel, mit dem der Abstandshebel 19 in der Ruheposition
gegenüber der Förderrichtung 3 angeordnet ist, zwi-
schen 80° und 120°, insbesondere zwischen 85° und
115°, insbesondere zwischen 87° und 113°, insbeson-
dere zwischen 88° und 112° und insbesondere exakt
110° ist. In der Ruheposition ist der Abstandshebel 19
insbesondere im Wesentlichen vertikal orientiert. In der
Ruheposition ist der Abstandshebel 19 innerhalb der
Breite b des Tragteils 8 angeordnet, wie dies in Fig. 5
gezeigt ist. In der Ruheposition steht der Abstandshebel
19 in Breitenrichtung des Tragteils 8 nicht vor.
[0044] Der Abstandshebel 19 kann in der Ruheposition
insbesondere an dem zweiten Anschlagelement 31 an-
liegen. Es ist auch denkbar, dass der Abstandshebel 19
in der Ruheposition beabstandet von dem Tragteil 8
und/oder beabstandet von dem zweiten Anschlagele-
ment 31 angeordnet ist.
[0045] Wie sich insbesondere aus Fig. 4 und Fig. 6
ergibt, bilden die Anlenkpunkte 22, 23 und die Schwenk-
achse 20 in einer zur Schwenkachse 20 senkrechten
Ebene sowohl in der Ruheposition als auch in der Ar-
beitsposition die Eckpunkte eines Ruhepositionsdrei-
ecks bzw. eines Arbeitspositionsdreiecks. Die senkrecht
zur Schwenkachse orientierte Ebene entspricht jeweils
der Zeichenebene in Fig. 4 und Fig. 6. Das Kraftspei-
cherelement 21 befindet sich sowohl in der Ruheposition
als auch in der Arbeitsposition jeweils in einer Übertot-
punktlage. Die Totpunktlage ist in einer Schwenkposition
gegeben, in der die Schwenkachse 20 auf der Wirkungs-
linie 24 liegt. In dieser Schwenkposition ist die von dem
Kraftspeicherelement 21 verursachte Rückstellkraft ma-
ximal. Der Abstandshebel 19 ist sowohl in der Ruhepo-
sition als auch in der Arbeitsposition jeweils stabil, ins-
besondere selbstsichernd am Tragteil 8 angeordnet.
[0046] An dem Abstandshebel 19 und/oder am Tragteil
8 sind die Anschlagelemente 30, 31 vorgesehen. Die An-
schlagelemente 30, 31 verhindern, dass der Abstands-
hebel 19, insbesondere aus der Übertotpunktlage heraus
über die Arbeitsposition bzw. über die Ruheposition hi-
naus gegenüber dem Tragteil 8 verschwenkt wird.
[0047] Das erste Anschlagelement 30 dient zum Si-
chern der Übertotpunktlage in der Arbeitsposition. Das
erste Anschlagelement 30 ist an dem Tragteil 8 als seit-
liche Verdickung integriert ausgeführt. Das erste An-
schlagelement 30 erstreckt sich entlang der Schwenk-
achse 20, also in Querrichtung 29 des Tragteils 8. Das
erste Anschlagelement 30 kann auch als zusätzliches
Bauteil seitlich an dem Tragteil 8 montiert sein.
[0048] Das zweite Anschlagelement 31 ist durch ein in
Förderrichtung 3 hinteres Ende des Rahmens 32 der Auf-
nahme 13 gebildet. Das zweite Anschlagelement 31 ist
an dem Tragteil 8 integriert ausgeführt. Ein separates
Bauelement ist für das zweite Anschlagelement 31 ent-

behrlich.
[0049] Die Anschlagelemente 30, 31 sind jeweils in ei-
nem Endbereich des C-förmigen Rahmens 32 gemäß
Fig. 4 angeordnet.
[0050] An einer der Anlagefläche 27 gegenüberliegen-
den Seite, insbesondere im Bereich der Schwenkachse
20, weist das Tragteil 8 eine in Breitenrichtung orientierte
Erhebung 28 auf. Die Erhebung weist insbesondere eine
Außenkontur auf, die der Negativkontur der Anlagefläche
27 entspricht. Bei einer Anordnung der Halteelemente 4
in der Ruheposition gemäß Fig. 7, kann ein Halteelement
4 mit der Erhebung 28 in der muldenförmigen Anlageflä-
che 27 des benachbarten Halteelements 4 stabil und
platzsparend angeordnet sein.
[0051] Nachfolgend wird die Funktion der Halteele-
mente 4, insbesondere der Abstandshebel 19 näher er-
läutert.
[0052] Ausgehend von der Anordnung des Abstands-
hebels 19 an dem Tragteil 8 in der Ruheposition gemäß
Fig. 5 bis 7 können Gegenstände mit den Halteelemen-
ten 4 entlang der Förderschiene 2 in der Hängeförder-
anlage 1 gefördert werden. Insbesondere in im Wesent-
lichen horizontal angeordneten Förder- und/oder Stau-
abschnitten der Hängeförderanlage 1, in welchen die Ge-
genstände hängend gefördert und allenfalls an im We-
sentlichen horizontal orientierten Stauabschnitten aufge-
staut werden, können die Halteelemente 4, wie in Fig. 7
gezeigt, platzsparend und dicht nebeneinander angeord-
net sein.
[0053] Insbesondere im Bereich von Stauabschnitten
mit gegenüber der Horizontalrichtung nach unten geneigt
angeordneten Förderschienen 2, werden die Abstands-
hebel 19 der Halteelemente 4 an dem Tragteil 8 von der
Ruheposition in die in Fig. 1 bis 4 dargestellte Arbeits-
position verschwenkt. Insbesondere werden die Haltee-
lemente 4 ausgehend von Fig. 7 um etwa 90° im Uhrzei-
gersinn um Schwenkachse 20 verschwenkt. In der Ar-
beitsposition ist ein Halteelement 4 mit dem Abstands-
hebel 19 an dem in Förderrichtung 3 stromaufwärts an-
geordneten, benachbarten Halteelement 4, also dem
nacheilenden Halteelement 4, zuverlässig abgestützt.
Dadurch, dass der Abstandshebel 19 mit der Kontaktflä-
che 26 an der Anlagefläche 27 des benachbarten Halte-
elements 4 angeordnet ist, ist die Position besonders sta-
bil. Ein unbeabsichtigtes Verlagern des Abstandshebels
19 ist insbesondere auch wegen der selbstsichernden
Anordnung in der Arbeitsposition ausgeschlossen.
[0054] Dadurch, dass der Abstandshebel 19 im End-
bereich 25 in Querrichtung 29 an der Förderschiene 2
vorsteht, kann der Abstandshebel 19 mittels eines nicht
näher erläuterten Mechanismus, insbesondere automa-
tisiert, von der Ruheposition in die Arbeitsposition aus-
geschwenkt werden. Wenn die Halteelemente 4 entlang
der Hängeförderanlage 1 den geneigten Stauabschnitt
verlassen und insbesondere entlang eines im Wesentli-
chen horizontal orientierten Förderabschnitts der Hän-
geförderanlage 1 gefördert werden, können die Ab-
standshebel 21 mit einem entsprechenden Klappmecha-
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nismus beaufschlagt und wieder zurück in die Ruhepo-
sition geschwenkt werden.
[0055] Nachfolgend wird anhand von Fig. 8 bis 12 der
Aufbau einer Öffnungsstation 34 der Hängeförderanlage
1 näher erläutert.
[0056] Die Öffnungsstation 34 ist Teil der Hängeför-
deranlage 1. Die Öffnungsstation 34 dient zum Öffnen
des Abstandshebels 19, also zum Überführen des Ab-
standshebels 19 in die in Fig. 12 dargestellte Arbeitspo-
sition.
[0057] Die Öffnungsstation 34 umfasst ein Öffnungs-
element 35, das als ortsfeste Kufe ausgeführt ist. Insbe-
sondere ist das Öffnungselement 35 mit der in Fig. 8 bis
12 nicht dargestellten Förderschiene verbunden, insbe-
sondere daran befestigt. Das Öffnungselement 35 ist be-
zogen auf die Querrichtung 29, die senkrecht zur Zeiche-
nebene gemäß Fig. 8 bis 12 orientiert ist, neben dem
Tragteil 8 angeordnet. Der seitliche Abstand des Öff-
nungselements 35 entlang der Querrichtung 29 ist derart
gewählt, dass bei einem Fördern des Tragteils 8 entlang
der Förderrichtung 3 der Abstandshebel 19 mit einem
seitlich vorstehenden Abschnitt 36 des Endbereichs 25
mit dem Öffnungselement 35 in Kontakt kommt.
[0058] Das Öffnungselement 35 weist eine dem seitli-
chen Abschnitt 36 zugewandte Führungsfläche 37 auf.
Die Führungsfläche 37 weist gemäß einer Vertikalebene,
die senkrecht zur Querrichtung 29 orientiert ist und der
Zeichenebene gemäß Fig. 8 entspricht, eine Vertikal-
komponente auf. Die Führungsfläche 37 ist quer zur För-
derrichtung 3 orientiert. Die Führungsfläche 37 ist ent-
lang der Förderrichtung 3 ansteigend ausgeführt. Ge-
mäß den gezeigten Ausführungsbeispielen ist die Füh-
rungsfläche 37 gegenüber der Förderrichtung 3 mit ei-
nem ersten Neigungswinkel n1 ausgeführt. Der erste Nei-
gungswinkel n1 beträgt insbesondere zwischen 10° und
50°, insbesondere zwischen 15° und 45°, insbesondere
zwischen 20° und 40°, insbesondere zwischen 25° und
35° und insbesondere 30°.
[0059] Die Führungsfläche 37 kann auch nichtlinear,
insbesondere gekrümmt, insbesondere entlang der För-
derrichtung 3 progressiv oder degressiv gekrümmt aus-
geführt sein.
[0060] Das Öffnungselement 35 weist ein oberes Ende
38 auf, das die Führungsfläche 37 begrenzt. Das obere
Ende 38 bildet bezüglich der Vertikalrichtung 39 den
höchsten Punkt des Öffnungselements 35. Das obere
Ende 38 ist entlang der Vertikalrichtung 39 derart ange-
ordnet, dass der Abstandshebel 19, wenn er mit dem
Endbereich 25 an dem oberen Ende 38 anliegt, sich in
einer Übertotpunktlage befindet, die der Abstandspositi-
on des Abstandshebels 19 zugewandt ist.
[0061] Nachfolgend wird die Funktion der Öffnungs-
station 34 anhand der Fig. 8 bis 12 näher erläutert.
[0062] Das Tragteil 8 befindet sich gemäß Fig. 8 in
einer Zwischenposition zwischen der Standardposition
und der Arbeitsposition. Die gezeigte Position des Ab-
standshebels 19 ist näher der Standardposition, wobei
der Abstandshebel 19 von dem zweiten Anschlagele-

ment 31 beabstandet angeordnet ist. Wenn das Tragteil
8 entlang der Förderrichtung 3 gefördert wird, kommt der
Abstandshebel 19 mit dem seitlichen Abschnitt 36 des
Endbereichs 25 in Kontakt mit dem Öffnungselement 35.
Durch die weitere Förderung des Tragteils 8 entlang der
Förderrichtung 3 wird der Abstandshebel 19 durch das
Öffnungselement 35 zwangsgeführt und entgegen der
Federkraft des Kraftspeicherelements 21 in Richtung der
Abstandsposition verlagert, also geöffnet. Gemäß Fig. 8
bis 12 wird der Abstandshebel 19 bezüglich der
Schwenkachse 20 im Uhrzeigersinn, insbesondere von
dem zweiten Anschlagelement 31 weg, geschwenkt.
[0063] Durch weitere Förderung des Tragteils 8 ent-
lang der Förderrichtung 3 wird der Abstandshebel 19 im-
mer weiter verschwenkt. Die Zwangsführung des Ab-
standshebels 19 endet, wenn der Endbereich 25 die Füh-
rungsfläche 37 verlässt und am oberen Ende 38 des Öff-
nungselements 35 angeordnet ist. Da sich der Abstands-
hebel 19 zu diesem Zeitpunkt bereits in der Übertotpunkt-
lage, die der Abstandsposition zugewandt ist, angeord-
net ist, schwenkt der Abstandshebel 19 von der in Fig.
11 aus gezeigten Anordnung infolge der von dem Kraft-
speicherelement 21 verursachten Federkraft in die in Fig.
12 gezeigte Abstandsposition. Die Schwenkbewegung
des Abstandshebels 19 wird dadurch begrenzt, dass der
Abstandshebel 19 mit dem Überstandsabschnitt 33 an
dem ersten Anschlagelement 30 anliegt. Der Abstands-
hebel 19 befindet sich in der Abstandsposition.
[0064] Insbesondere ermöglicht die Öffnungsstation
34 mit dem passiv ausgeführten Öffnungselement 35 ein
automatisiertes Umklappen des Abstandshebels 19 in
die Abstandsposition. Das Überführen des Abstandshe-
bels 19 in die Abstandsposition gemäß Fig. 12 ist un-
kompliziert und zuverlässig möglich.
[0065] Nachfolgend wird anhand von Fig. 13 bis Fig.
17 eine Schließstation 40 näher erläutert.
[0066] Die Schließstation 40 ist Teil der Hängeförder-
anlage 1. Die Schließstation 40 weist ein Schließelement
41 auf, das ortsfest in der Hängeförderanlage 1 ange-
ordnet ist. Das Schließelement 41 ist insbesondere an
der in Fig. 13 bis 17 nicht dargestellten Förderschiene
befestigt. Das Schließelement 41 ist insbesondere als
ortsfeste Kufe ausgeführt.
[0067] Das Schließelement 41 ist entlang der Quer-
richtung 29 neben der Führungsschiene 2 angeordnet.
Das Schließelement 41 ist entlang der Querrichtung 29
derart an der Hängeförderanlage 1 angeordnet, dass der
Abstandshebel 19 bei seiner Verlagerung entlang der
Förderrichtung 3 mit dem seitlichen Abschnitt 36 des
Endbereichs 25 mit dem Schließelement 41 in Kontakt
kommt.
[0068] Das Schließelement 41 weist eine Schließflä-
che 42 auf, an der der Abstandshebel 19 mit dem seitli-
chen Abschnitt 36 des Endbereichs 25 anliegen kann.
Die Schließfläche 42 bewirkt eine Zwangsführung des
Abstandshebels 19 bei einer Förderung des Tragteils 8
entlang der Förderrichtung 3. In einer Vertikalebene, die
senkrecht zur Querrichtung 29 orientiert ist und die der

11 12 



EP 3 865 431 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Zeichenebene gemäß Fig. 13 entspricht, weist die
Schließfläche 42 eine Kontur auf, die eine entgegen der
Vertikalrichtung 39 orientierte Vertikalkomponente auf-
weist. Die Kontur der Schließfläche 42 ist bezogen auf
die Förderrichtung 3 fallend orientiert.
[0069] Gemäß dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist
die Schließfläche 42 gegenüber der Förderrichtung 3 als
linear geneigte Fläche mit einem zweiten Neigungswin-
kel n2 ausgeführt. Die Schließfläche 42 kann auch une-
ben ausgeführt sein und eine Kontur aufweisen, die ge-
genüber der Förderrichtung 3 nicht linear, insbesondere
gekrümmt, insbesondere degressiv oder progressiv ge-
krümmt ausgeführt ist.
[0070] Das Schließelement 41 weist ein unteres Ende
43 auf. Das untere Ende 43 begrenzt die Schließfläche
42 nach unten, also entgegen der Vertikalrichtung 39.
Das untere Ende 43 ist insbesondere derart angeordnet,
dass der Abstandshebel 19, wenn er mit dem Endbereich
25 an dem unteren Ende 43 anliegt, sich in einer Über-
totpunktlage befindet, die der Standartposition zuge-
wandt ist.
[0071] Nachfolgend wird anhand von Fig. 13 bis 17 die
Funktion der Schließstation 40 näher erläutert.
[0072] Ausgehend von der Anordnung in Fig. 13, in der
sich der Abstandshebel 19 in der geöffneten Abstands-
position befindet, wird das Tragteil 8 entlang der Förder-
richtung 3 gefördert. Der Abstandshebel 19 kommt mit
dem seitlichen Abschnitt 36 des Endbereichs 25 mit der
Schließfläche 42 des Schließelements 41 in Kontakt. Ei-
ne weitere Verlagerung des Tragteils 8 entlang der För-
derrichtung 3 bewirkt eine Zwangsführung des Ab-
standshebels 19. Der Abstandshebel 19 wird von der
Schließfläche 42 bezüglich der Schwenkachse 20 ent-
gegen der Federkraft des Kraftspeicherelements 21 im
Gegenuhrzeigersinn gemäß Fig. 13 bis 17 geschwenkt.
[0073] Wenn der Abstandshebel 19 mit dem Endbe-
reich 25 gemäß Fig. 16 am unteren Ende 43 des Schlie-
ßelements 41 angeordnet ist, befindet sich der Abstands-
hebel 19 bereits in einer der Standardposition zugewand-
ten Übertotpunktlage. Von dort aus schwenkt der Ab-
standshebel 19 infolge der Federkraft selbsttätig, also
ohne weitere Zwangsführung, in die in Fig. 17 gezeigte
Standardposition.
[0074] Die Schließstation 40 mit dem passiv ausge-
führten Schließelement 41 ermöglicht ein zuverlässiges
und unkompliziertes Verlagern des Abstandshebels 19
in die in Fig. 17 gezeigte Standardposition. Der Ab-
standshebel kann mittels der Schließstation 40 unmittel-
bar in die Standardposition geklappt werden.

Patentansprüche

1. Halteelement zum haltenden Fördern eines Gegen-
stands entlang einer Förderschiene (2), wobei das
Halteelement (4) umfasst

a. ein eine Breite (b) aufweisendes Tragteil (8)

mit

i. einem Mitnahmeelement zum Mitnehmen
des Tragteils (8) von einem Antriebsele-
ment,
ii. einer Aufnahme (13) zum Aufnehmen des
zu fördernden Gegenstands,

b. einen schwenkbar an dem Tragteil (8) ange-
lenkten Abstandshebel (19), der zwischen einer
Ruheposition, in der der Abstandshebel (19) in-
nerhalb der Breite (b) des Tragteils (8) angeord-
net ist, und einer Arbeitsposition verlagerbar ist,
in der der Abstandshebel (19) in Breitenrichtung
des Tragteils (8) vorsteht.

2. Halteelement gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Abstandshebel (19) in der Ru-
heposition und in der Arbeitsposition jeweils stabil
am Tragteil (8) angeordnet ist.

3. Halteelement gemäß einem der vorstehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch ein Kraftspeicher-
element (21), das an einem ersten Anlenkpunkt (22)
an dem Abstandshebel (19) und an einem zweiten
Anlenkpunkt (23) an dem Tragteil (8), insbesondere
jeweils schwenkbar, angelenkt ist.

4. Halteelement gemäß Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Kraftspeicherelement (21) ein
Federelement, insbesondere eine Schraubenfeder,
ist.

5. Halteelement gemäß Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Federelement in der Ruheposi-
tion und in der Arbeitsposition jeweils in einer Über-
totpunktlage angeordnet ist.

6. Halteelement gemäß einem der Ansprüche 3 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Anlenkpunkte
(22, 23) und die Schwenkachse (20) in einer Ebene
senkrecht zur Schwenkachse (20) in der Ruheposi-
tion und in der Arbeitsposition die Eckpunkte eines
Ruhepositionsdreiecks bzw. eines Arbeitspositions-
dreiecks bilden.

7. Halteelement gemäß einem der vorstehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch mindestens eine
Laufrolle (10), die drehbar um eine Drehachse (11)
an dem Tragteil (8) angelenkt ist.

8. Halteelement gemäß einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Auf-
nahme (13) als, insbesondere geschlossene, Öff-
nung ausgeführt ist, die insbesondere quer und ins-
besondere senkrecht zur Förderrichtung (3) orien-
tiert ist.
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9. Halteelement gemäß einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Trag-
teil (8) ein Identifizierungselement (14), insbesonde-
re einen RFID-Chip, aufweist.

10. Halteelement gemäß einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Trag-
teil (8) einen Anlagefläche (27) aufweist, die für ein
definiertes Anliegen des Abstandshebels (19) eines
anderen Halteelements (4) dient.

11. Halteelement gemäß Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Abstandshebel (19) in ei-
nem freien Endbereich (25) eine Kontaktfläche (26)
zum Anliegen an der Anlagefläche (27) des benach-
barten Halteelements (4) aufweist.

12. Hängeförderanlage mit mindestens einer Förder-
schiene (2), einem Antriebselement, das insbeson-
dere in der Förderschiene (2) integriert angeordnet
ist, und mehreren Halteelementen (4).

13. Hängeförderanlage gemäß Anspruch 12, gekenn-
zeichnet durch eine Öffnungsstation (34) zum
Überführen des Abstandshebels (19) in eine Ab-
standsposition, wobei die Öffnungsstation (34) ins-
besondere ein Öffnungselement (35) aufweist, das
unmittelbar mit dem Abstandshebel (19) zusammen-
wirkt.

14. Hängeförderanlage gemäß Anspruch 12 oder 13,
gekennzeichnet durch eine Schließstation (40)
zum Überführen des Abstandshebels (19) in eine
Standardposition, wobei die Schließstation (40) ins-
besondere ein Schließelement (41) aufweist, das
unmittelbar mit dem Abstandshebel (19) zusammen-
wirkt.
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